
wirklichung dieſ es dogmatiſchen Sades nur infolge einer Dispens möglich
432) u S 435 ware u bemerken, daß eine dauern Separatio

thoro t mensa auf Grund der Uebereinkunft der Eheleute und daraufhin
der Eintritt M men Orden M odex nicht mehr erwähnt iſt; vielleicht im
mbli darauf, daß 10 der Eintritt ohne päpſtliche Dispenſation nicht mehr
möglich iſt Bei der ellung des Prozeſſes werden vom Verfaſſer die
Proze vorſchriften des d men Prozeßrechtes ergänzend herangezogen.

Indes werden gerade auf dieſem Gebiete manche Erklärungen notwendig
werden. Die Beſtimmungen des Kodex über den Eheprozeß ſind wohl
Qaum ür die Praxis ausreichend. Die auf die ufrage des Wiener Ordi
nariates erfloſſene Erklärung der Interpretationskommiſſion vo  2 April

1919, wonach im Adminiſtrativwege über Ehen von Perſonen die, bwohl
an die kirchliche Eheſchließungsform gebunden, leſe Form nicht eingehalten

ſer noch ni verwertenen entſ chieden werden kann, konnte der Verfaf
Dir Johann Haring.

De Iure alkhnomialt Iluxta Codicem 1U Scholarum USui
accommodavit NOl din (2 ILinz 1919. TPVPIs AssOcia⸗
tionis Catholicde. 6.18

Der Utor iſt dem Seelſorgsklerus durch ſeine zahlreichen praktiſchen
Schriften bekannt. Uch das vorliegende Werk, das erech auf Grund
des kirchlichen Geſetzbuches, will vornehmlich der raxis dienen. Es

wird auch viele Freunde gewinnen. Daß in manchen Punkten eme andere
Auffaſſung möglich iſt, geſteht der Verfaſſer offenherzig 8 * Ur die
Spruchpraxis werden ſtrittige Fragen entſchieden und Lücken des eſetzes

ausgefüllt werden Der Verfaſſer chließt ſich nicht NI die Reihenfolge des
odex an Es bedeutet dieſes enen Nachteil, denn auch bei Feſthaltung
der Legalordnung müſſen bedeutende Einſchübe gemacht werden. eimn
zelnen ſei bem und (Eintritt eimes Verheirateten m
einen Orden) ware auf Kanon 542 aufmerkſam u machen, wie dies auf

119 geſchehen iſt. Das Verlöbnisrecht hätte kürzer behandelt werden
können (42— 64) Daß die Häretiker die katholiſche Verlöbnisform ge
unden ſeien 47 alten wir och nicht für wahrſcheinlich. Ein impe-
dimentum iuris publici hat nach Kanon 1971 der promotor iustitiae,
ni der iuen gelten u machen. und 113 ird behauptet,

da in Oeſterreich die bürgerliche Verwandtſchaft ein ſtaatliches Eheverbot
ſei Dies trifft nicht zu bei Beſchreibung des raptus möge gle
die auf erwähnte Erweiterung des egriffes angeführ werden,
damit eine Unrichtige Auffaſſung vermieden ird ird die Klande⸗
tinität iM Sinne des früheren Rechtes 5 den Hinderniſſen gerechnet. Der
odex le m demſelben Umſtand edigli men Mangel der weſentlichen

Orm Dieſe Verſchiedenheit der Terminologie iſt aber von Bedeutung.
Iſt die Klandeſtinität kein Hindernis im Sinne des odex, dann iſt auch
die Dispensvollmacht für die Klandeſtinität nach Kanon 104. nicht geSwiclirhung dieſes Hoawatthen aber

nur

mfolge Gnd Didens wöniüd

S. 432).

u S. 435 wäre zu bemerken, daß eine dauernde separatio a

thoro ét mensa auf Grund der Uebereinkunft der Eheleute und daraufhin

der Eintritt in einen Orden im Kodex nicht mehr erwähnt iſt; vielleicht im

Hinblick darauf, daß ja der Eintritt ohne päpſtliche Dispenſation nicht mehr

möglich iſt.

Bei der Di

tellung des Prozeſſes werden vom Verfaſſer die

Prozeßvorſchriften des all

einen Prozeßrechtes ergänzend herangezogen.

Indes werden gerade auf dieſem Gebiete manche Erklärungen notwendig

werden. Die Beſtimmungen des Kodex über den Eheprozeß ſind wohl

kaum für die Praxis ausreichend. Die auf die Anfrage des Wiener Ordi⸗

nariates erfloſſene Erklärung der Interpretationskommiſſion vom 2. April

1919, wonach im Adminiſtrativwege über Ehen von Perſonen die, obwohl

an die kirchliche Eheſchließungsform gebunden, dieſe Form nicht eingehalten

ſer noch nicht verwerten.

haben, entſchieden werden kann, 23 der Verfaf

Dr Johann Haring.

5) De iure matrimoniali iuxta Codicem iu

T. can. Scholarum usui

accommodavit H. Noldin S. J. (208). Linz 1919. Typis Associa-

tionis catholicae.

K. 6.18.

Der Autor iſt dem Seelſorgsklerus durch ſeine zahlreichen praktiſchen

Schriften bekannt.

Auch das vorliegende Werk, das Eherecht auf Grund

des neuen kirchlichen Geſetzbuches, will vornehmlich der Praxis dienen. Es

wird auch viele Freunde gewinnen. Daß in manchen Punkten eine andere

Auffaſſung möglich iſt, geſteht der Verfaſſer offenherzig zu. Erſt durch die

Spruchpraxis werden ſtrittige Fragen entſchieden und Lücken des Geſetzes

ausgefüllt werden. Der Verfaſſer ſchließt ſich nicht an die Reihenfolge des

Kodex an. Es bedeutet dieſes keinen Nachteil, denn auch bei Feſthaltung

der Legalordnung müſſen bedeutende Einſchübe gemacht werden. Im ein⸗

zelnen ſei bemerkt: Zu S. 33 und S. 72 (Eintritt eines Verheirateten in

einen Orden) wäre auf Kanon 542 1 aufmerkſam zu machen, wie dies auf

S. 119 geſchehen iſt. Das Verlöbnisrecht hätte kürzer behandelt werden

können (4264). Daß die Häretiker an die katholiſche Verlöbnisform ge⸗

bunden ſeien (S. 47) halten wir doch nicht für wahrſcheinlich. Ein impe⸗

dimentum iuris publici hat nach Kanon 1971 der promotor iustitiae,

nicht der iuclex (S. 68) geltend zu machen. S. 77 und 113 wird behauptet,

daß in Oeſterreich die bürgerliche Verwandtſchaft ein ſtaatliches Eheverbot

ſei.

Dies trifft nicht zu.

S. 84 bei Beſchreibung des raptus möge gleich

die auf S. 85 erwähnte Erweiterung des Begriffes angeführt werden,

damit eine unrichtige Auffaſſung vermieden wird. S. 97 wird die Klande⸗

tinität im Sinne des früheren Rechtes zu den Hinderniſſen gerechnet. Der

odex ſieht in demſelben Umſtand lediglich einen Mangel der weſentlichen

Form. Dieſe Verſchiedenheit der Terminologie iſt aber von Bedeutung.

Iſt die Klandeſtinität kein Hindernis im Sinne des Kodex, dann iſt auch

die Dispensvollmacht für die Klandeſtinität nach Kanon 1043 ffnicht ge⸗

geben.

S. 117 wird der Ausdruck concubinatus publicus vel notorius

(Kanon 1078) als Pleonasmus für publicus behandelt. Ob nicht eine

Unterſcheidung zwiſchen publicus und notorius zu machen iſt? Zu S. 179

hätte für die Löſung Kanon 1043 ff herangezogen werden können.

Dr Johann Haring.

) Sozialismus und Religiyn. on Dr Franz

Xav. Kiefl. 8e (135).

Regensburg 1919. Verlagsanſtalt vorm. Manz. M. 3.20.

Tiefer, ſachlicher Ernſt und warme Liebe zum Volke ſprechen aus

dieſer Schrift, in der eine kundige Hand das Verhältnis des modernen

Sozialismus zu Religion und Chriſtentum zuverläſſig zeichnet. Sie kommt

zu dem Ergebnis, daß die Religionsfeindlichkeit des wiſſenſchaftlichen Sozi⸗

unlösbar in ſeinen Grundlagen iſt, daß Chriſtentum undgeben. 117 wird der Usdru Concubinatus publicus vel notorius
Kanon als Pleonasmus für publicus behande Ob nicht eme

Unter  eidung zwi  en publicus und ẽnotorius 3u machen iſt 2 Zu 179
hätte für die Löſung Kanon 1043 herangezogen werden können.

Dr Johann Haring
Sozialismus Religion. Von Dr ranz Xav Kiefl 80 5

Regensburg 19 Verlagsanſtalt vorm Manz M
Tiefer Achlicher Ernſt und te ſprechen aus

dieſer Schrift, un der eme kundige an das Verhältnis des modernen
Sozialismus zu Religion und Chri tentum zuverläſſig zeichnet. Sie ommt
3u dem Ergebnis, daß die Religionsfeindlichkeit des wiſſenſchaftlichen Sozi
al — —8 Uunlöshar m ſeinen Grundlagen verankert iſt, daß Chriſtentum und
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